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Informationsfreiheitsgesetz(IFG) Berlin,18.Oktober2019

NKR 02811 -In3 NA 01

Ihre Anfragevom 10. September2019

Sehr █████ ███ █████

mit E-Mail vom 10.09.2019 beantragtenSie u.a. auf der Grundlagedes

Informationsfreiheitsgesetzes(IFG)die Übersendungaller Sitzungsprotokolledes

Nationalen Normenkontrollrates zwischen 2006 und 2018 in chronologischer

Reihenfolge.Zugleichbaten Sie um eine Vorabmitteilung,sofern sich bei der Bearbeitung

Ihres Antrages die Entstehungvon Kosten abzeichnensollte.

Mit Schreiben vom 13.09.2019 informierten wir unter Hinweis auf Kosten gem.

Informationsgebührenverordnung(IFGGebV) über die BearbeitungIhrer Anfrage.Mit

E-Mail vom 12.10.2019 ersuchten Sie um umgehendeInformation über den StandIhrer

Anfrage.

Ihre Anfrageerstreckt sich auf die ÜbersendungumfangreicherDokumente,einen

Zeitraum von 13 Jahren betreffend, für die Anspruchauf Informationszugangzu prüfen
ist. Die Recherche undSichtung des Aktenbestandes hat ergeben,dass sich in den für Ihre

AnfrageeinschlägigenInformationen u.a. personenbezogeneDaten(8 5 IFG)befinden,

deren Schutzwürdigkeitebenfalls einer Prüfungbedarf. Damit ist ein Gebührenrahmen

bis zu 500,00 € eröffnet, der sich aus Teil A, Nr. 2.2 Gebühren- und Auslagenverzeichniszu

81 Abs. 1 IFGGebV ergibt.

Die Festlegungdes Kostenansatzes innerhalb des Gebührenrahmens ergibt sich aus dem

Umfangdes erforderlichen Verwaltungsaufwands.Hierzu zählen vor allem die

Personalkosten aber auch die Sachkosteneines Arbeitsplatzes.Der exakte Umfangdes

zur BearbeitungIhrer Anfrageerforderlichen personellenund sachlichen Aufwandes

ergibtsich naturgemäßerst am Ende der Bearbeitung.
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Ihr auf Herausgabe von Dokumenten gerichteter Antragkann demzufolgenicht kostenfrei

durch eine einfache schriftliche Auskunft gem. Teil A, Nr. 1.1 des Gebühren- und

Auslagenverzeichniszu &$1 Abs. 1 IFGGebV beschieden werden. Vor diesem Hintergrund
bitte ich Sie, mir innerhalb einer Woche mitzuteilen,ob Sie an einer weiteren Bearbeitung
des Verfahrensinteressiert sind. Für Rückfragenstehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im ████
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